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Zwischen der 

AWO Wohnen & Pflegen gGmbH.

Körtingsdorfer Weg 8, 30455 Hannover – als Einrichtungsträger des 

Seniorenzentrums
Name



Strasse

PLZ Ort                                 




(nachstehend Einrichtung genannt)

vertreten durch die Leitung Seniorenzentrum

Frau/Herr
Vor- und Zuname                          

und

Frau/Herrn
Vor- und Zuname 

                     

(nachstehend Bewohnerin/Bewohner genannt) 

wohnhaft in 
Strasse

PLZ Ort
vertreten durch  
Vor- und Zuname 


Strasse
         PLZ Ort
wird der nachfolgende Kurzzeitpflegevertrag 

wird für den Zeitraum  vom        bis        geschlossen.

Frau/Herr Name ist bevollmächtigt, über den Aufenthaltsort der Bewohnerin/des Bewohners zu entscheiden aufgrund 

 FORMCHECKBOX 

der (General- bzw. Vorsorge-) Vollmacht  vom      .
 FORMCHECKBOX 

des Betreuungsbeschlusses  vom      .
Dieser Vertrag wird auf der Grundlage des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes (WBVG) geschlossen.
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1.
Gegenstand des Vertrages

Frau/Herr 
Vor- und Zuname 

wird für den Zeitraum vom        bis       
im Rahmen einer Kurzzeitpflege in die Einrichtung aufgenommen. Die Leistungen der Einrichtung werden in den Punkten 3 bis 6 sowie in dem Leistungsverzeichnis (Anlage 1) des Vertrages definiert und beschrieben.

2.
Wohnen in der Einrichtung

2.1

Die Einrichtung bietet der Bewohnerin/dem Bewohner ein Zimmer im Rahmen der jeweiligen pflegerischen Notwendigkeit. Eine persönliche Ausstattung mit privaten Kleinmöbeln und Gegenständen ist möglich. Die Instandhaltung dieser eingebrachten Möbel und Gegenstände ist Sache der Bewohnerin/des Bewohners und in den Grundleistungen der Unterkunft nicht enthalten.

Die Einrichtung verpflichtet sich, die Privatsphäre der Bewohnerin/des Bewohners in ihrem/seinem Zimmer zu gewährleisten.

Der Bewohnerin/dem Bewohner wird das Zimmer Nr.  00
im Wohnbereich Name, Nummer als

 FORMCHECKBOX 

Einzelzimmer 

 FORMCHECKBOX 

ein Wohnplatz im Doppelzimmer 


überlassen.

Die Raumausstattung ist der Leistungsbeschreibung zu Anlage 1 dieses Vertrages zu entnehmen.

Das Zimmer hat eine Größe von 
00 qm.

2.2  

Folgende Schlüssel werden der Bewohnerin/dem Bewohner übergeben:

 FORMCHECKBOX 

Hausschlüssel

 FORMCHECKBOX 

Zimmerschlüssel

 FORMCHECKBOX 

Schrankschlüssel  

 FORMCHECKBOX 

weitere Schlüssel:      
Der Verlust von übergebenen Schlüsseln ist der Leitung der Einrichtung unverzüglich zu melden. Die Ersatzbeschaffung erfolgt durch die Einrichtungsleitung. Im Falle des Verschuldens der Bewohnerin/des Bewohners trägt diese/dieser die Kosten der Ersatzbeschaffung. Alle Schlüssel sind Eigentum der Einrichtung. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses sind sie vollzählig an die Leitung der Einrichtung zurückzugeben.

2.3

Die Mitarbeiter der Einrichtung können das Zimmer nach Ankündigung betreten, um sich von dessen Zustand zu überzeugen, wenn dies tagsüber außerhalb der üblichen Ruhezeiten der Bewohnerin/des Bewohners erforderlich erscheint. Die Mitarbeiter der Einrichtung sind berechtigt, in Notfallsituationen die Räume ohne vorherige Ankündigung zu betreten.

2.4

Zeigt sich während der Vertragsdauer ein Mangel des Zimmers der Bewohnerin/des Bewohners oder wird eine Maßnahme zum Schutz des Zimmers gegen eine nicht vorhergesehene Gefahr erforderlich, so hat die Bewohnerin/der Bewohner dies der Einrichtung unverzüglich anzuzeigen.

2.5

Die Aufstellung und Benutzung elektrischer Heiz- und Kochgeräte sowie sonstiger Geräte, die eine Brandgefahr darstellen können, bedürfen einer jederzeit widerruflichen Zustimmung der Einrichtung. Bei der Benutzung ist insbesondere hinsichtlich der Geräuschentwicklung das Gebot der Rücksichtnahme auf Zimmernachbarn zu beachten.

2.6

In den Zimmern ist der Anschluss eines Rundfunk- und eines Fernsehgerätes möglich. Die Gebühren der GEZ sind von der Bewohnerin/dem Bewohner zu tragen. Etwaige Kabelgebühren sind im Entgelt enthalten.

2.7

Es ist ein eigener Fernsprechanschluss im Zimmer vorhanden. 

Das Haus verfügt über eine zentrale Telefonanlage; die Abrechnung der Telefoneinheiten erfolgt über die Einrichtung. Sämtliche Telefonkosten und -gebühren sind von der Bewohnerin/dem Bewohner zu tragen, sie sind nicht mit den Grundentgelten abgegolten. 

2.8

Die Einrichtung bietet der Bewohnerin/dem Bewohner Räumlichkeiten zur Begegnung und Teilnahme am Gemeinschaftsleben des Hauses. 

2.8.1

Die Mitbenutzung dieser Räume, Einrichtungen und Anlagen ist mit dem Grundentgelt für Unterkunft abgegolten. Die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten ergeben sich aus dem Leistungsverzeichnis zu Anlage 1 dieses Vertrages.

3. Verpflegung 

3.1

Die Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Küche oder des Fremddienstleisters ist es, Mahlzeiten auf Grund ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner zu zubereiten. Die Mahlzeiten werden so präsentiert und serviert, dass sie in einer kultivierten Atmosphäre eingenommen werden können.

3.2

Die Einrichtung bietet der Bewohnerin/dem Bewohner mit dem Grundentgelt für Verpflegung abgegoltene Grundleistungen und Zusatzleistungen gegen zusätzliches Entgelt gemäß der Leistungsbeschreibung zu Anlage1 dieses Vertrages.

4. Hauswirtschaftliche Versorgung

4.1

Die Leistungen der Reinigung umfassen eine bedarfsgerechte Unterhalts- und Sichtreinigung der Privat- und Gemeinschaftsräume sowie deren regelmäßige Grundreinigung. Der Umfang und die Häufigkeit der Zimmerreinigung sind dem Leistungsverzeichnis zu Anlage 1 dieses Vertrages zu entnehmen.

4.2

Die Einrichtung überlässt der Bewohnerin/dem Bewohner im Rahmen des Grundentgeltes für Unterkunft Bettwäsche, Tischwäsche und Handtücher und übernimmt auch die Instandhaltung.

4.3

Der Wäscheservice umfasst das maschinelle Waschen, Trocknen und Bügeln der von der Einrichtung gestellten Wäsche sowie der persönlichen Leibwäsche, der Oberbekleidung und der Flachwäsche der Bewohnerinnen und der Bewohner. Voraussetzung für das maschinelle Waschen, -Trocknen und -Bügeln ist die vorgeschriebene Kennzeichnung die durch die Wäscherei erfolgt. Der Bewohnerin / dem Bewohner wird empfohlen, darauf zu achten, dass die persönliche Ober- und Unterbekleidung Maschinenwaschbar und -bügelbar ist  Näheres ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis zu Anlage 1 dieses Vertrages.

5. Pflege und Betreuung 

5.1

Die Pflege– und Betreuungsleistungen werden entsprechend dem Gesundheitszustand der Bewohnerin/des Bewohners nach dem allgemein anerkannten  Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse nach dem SGB XI (Pflegeklasse/Stufe) und entsprechend dem jeweils geltenden Landesrahmenvertrag gem. § 75 Abs. 1 SGB XI zur vollstationären Pflege und den mit den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern vereinbarten Leistungs- und Qualitätsmerkmalen der Einrichtung erbracht. Diese können auf Wunsch in der Einrichtung eingesehen werden. Die Bestimmungen des derzeit geltenden Landesrahmenvertrages zu den Leistungen der Pflege und Betreuung sind als Anlage 2 beigefügt.

5.2 


Der Bewohnerin/dem Bewohner werden die im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Unterstützung und zur teilweisen oder vollständigen Übernahme der Aktivitäten im Ablauf des täglichen Lebens mit dem Ziel einer selbständigen Lebensführung angeboten.

5.3

Bewohnerinnen und Bewohner können nicht zur Inanspruchnahme von Pflegeleistungen gezwungen werden. Eine Einschränkung der Selbstbestimmung ist nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zulässig.

5.4  Ärztliche Betreuung

Jede Bewohnerin/jeder Bewohner hat das Recht, ihren/seinen Arzt frei zu wählen. Die Einrichtung kann bei der Vermittlung der ärztlichen Betreuung des Heimbewohners unter Beachtung der freien Arztwahl mitwirken. Die ärztlichen Leistungen selbst sind jedoch nicht Gegenstand dieses Vertrages. 

5.5  Medikamente

Auf Wunsch erfolgt die Bestellung und Verwaltung verordneter Medikamente durch die Einrichtung (siehe Anlage 7 dieses Vertrages).

5.6   Dokumentation

Betreuungs-, Pflegeleistungen und andere Leistungen werden dokumentiert. Die Dokumentation  kann von der Bewohnerin/dem Bewohner oder von einer von ihr/ihm bevollmächtigten Person eingesehen werden.

6. Zusätzliche soziale Betreuungsleistungen bei erheblichem    allgemeinem Betreuungsbedarf

Für Bewohner(innen) mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, bei denen der Medizinische Dienst der Krankenversicherung oder der von der privaten Pflegeversicherung des Bewohners beauftragte Gutachter im Rahmen der Begutachtung nach § 18 SGB XI als Folge der Krankheit oder Behinderung Auswirkungen auf die Aktivitäten des täglichen Lebens festgestellt hat, die dauerhaft zu einer erheblichen Einschränkung der Alltagskompetenz geführt haben (§ 45 a  SGB XI), unterbreitet die Einrichtung ein spezielles zusätzliches Betreuungsangebot, das über die soziale Betreuung nach § 43 SGB XI und diesem Vertrag hinausgeht. Bewohner sind berechtigt, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, wenn die Pflegekasse oder der private Versicherer die Anspruchsberechtigung nach § 87 b SGB XI festgestellt haben.

Zusätzliche Betreuungsleistungen sind Leistungen zur Aktivierung und Betreuung der anspruchsberechtigten Bewohner, die das Wohlbefinden, den physischen Zustand oder die psychische Stimmung der betreuten Menschen positiv beeinflussen können. Die Einrichtung wird zu diesem Zweck Angebote für die anspruchsberechtigten Bewohner(innen) anbieten. 

Die Einrichtung wird die Auswahl der Angebote so vornehmen, dass dem Ziel der Aktivierung Rechnung getragen wird.

Mit den Pflegekassen ist unabhängig von der Pflegestufe gem. § 15 SGB XI ein Vergütungszuschlag für diese zusätzlichen Leistungen vereinbart. Der Zuschlag wird vollständig von der Pflegekasse getragen bzw. im Falle der privaten Pflegeversicherung (von dieser im Falle der Beihilfeberechtigung jedoch nur anteilig) erstattet.
7. Leistungsentgelte

7.1

Die Entgelte der Grundleistungen für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung richten sich nach den Vereinbarungen, die zwischen der Einrichtung und den öffentlichen Leistungsträgern (Pflegekasse, Sozialhilfeträger) nach den Regelungen des SGB XI und SGB XII vereinbart worden sind. 

7.2

Die Entgelte für die Leistungen sind für alle Heimbewohner nach einheitlichen Grundsätzen bemessen.

7.3

Die Bewohnerin/der Bewohner bzw. eine von ihr/ihm bevollmächtigte Person hat das Recht, die Entgeltvereinbarungen in der jeweils gültigen Fassung einzusehen.

7.4 

Der Einrichtung entstehen gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 1 SGB XI betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen für Maßnahmen, die dazu bestimmt sind, die für den Betrieb der Pflegeeinrichtung notwendigen Gebäude und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegüter herzustellen, anzuschaffen, wiederzubeschaffen, zu ergänzen, instand zu halten oder instand zu setzen. Ebenso entstehen gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 3 Aufwendungen für Miete, Nutzung oder Mitbenutzung von Gebäuden oder sonstige abschreibungsfähige Anlagegüter. Hat die Einrichtung Förderung des Landes Niedersachsen erhalten, wird das Entgelt für die nicht durch öffentliche Förderung gedeckten investiven Aufwendungen durch Bescheid gem. § 82 Abs. 3 SGB XI festgesetzt. Hat die Einrichtung keine Förderung erhalten, zeigt die Einrichtung der zuständigen Behörde das Investitionsentgelt an (§ 82 Abs. 4 SGB XI). In diesem Fall hat die Einrichtung eine Vereinbarung mit den Sozialhilfeträgern über die Höhe des Investitionsentgeltes bei Sozialhilfebedarf nach Maßgabe des § 75 Abs. 5 SGB XII geschlossen.

7.5

Das Entgelt für allgemeine Pflegeleistungen (allgemeine Pflegeleistungen, medizinische Behandlungspflege, soziale Betreuung) beträgt:

für die Pflegestufe
0/G


täglich
aktueller Satz€

für die Pflegestufe
I


täglich
aktueller Satz€

für die Pflegestufe
II


täglich
aktueller Satz€

für die Pflegestufe
III


täglich
aktueller Satz€

in Härtefällen



täglich
aktueller Satz€

Das Entgelt für Verpflegung beträgt

täglich
aktueller Satz€

Das Entgelt für Unterkunft beträgt
täglich
aktueller Satz€

Das Entgelt für Investitionskosten beträgt
täglich
aktueller Satz€

Das Gesamtentgelt beträgt zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
täglich
aktueller Satz€

Im Falle des Vorliegens der Voraus-

setzungen nach Nr.6  beträgt das Entgelt 

für zusätzliche soziale Betreuungsleistungen 
täglich
aktueller Satz€

7.6

Die Entgelte sind für den Tag der Aufnahme in die Einrichtung sowie für jeden weiteren Tag des Aufenthaltes zu entrichten. 

7.7

Diesem Vertrag liegt eine gegenwärtige Einstufung des Bewohners in die Pflegestufe       zugrunde. Die zuständige Pflegekasse leistet Zahlungen nach dem SGB XI in Höhe bis zu       (Euro) für max. 28 Tage im Jahr. 

Liegt bei Einzug keine Pflegestufe vor, behält sich die Einrichtung vor, die Pflegestufe einzuschätzen und die Leistungsentgelte gemäß dieser Einschätzung zu erheben. Bis zur schriftlichen Bescheidung der Pflegestufe durch die Pflegekasse erkennt die Bewohnerin/der Bewohner die von der Einrichtung erfolgte Einschätzung an und trägt das entsprechenden Entgelt. Einrichtung und Bewohnerin/Bewohner verpflichten sich, eventuell entstandene Differenzbeträge zwischen der von der Einrichtung vorübergehend festgesetzten Pflegestufe und der von der Pflegekasse durch Bescheid festgesetzten Pflegestufe ab Einzugsdatum auszugleichen.

Die Bewohnerin/der Bewohner verpflichtet sich eine Kopie des Einstufungsbescheides der Pflegekasse, unverzüglich nach Erhalt, der Einrichtung zukommen zu lassen.

7.8

Die Einrichtung macht ihren Anspruch auf Zahlung des Entgeltes für die allgemeinen Pflegeleistungen, soweit dieses von der Pflegekasse zu tragen ist, unmittelbar gegenüber der zuständigen Pflegekasse geltend.

7.9

Die Bewohnerin/der Bewohner ist verpflichtet,

· das Entgelt für Unterkunft und Verpflegung;

· das Entgelt für allgemeine Pflegeleistungen, soweit es die gesetzlich vorgesehenen Leistungsbeträge der Pflegekasse übersteigt

· sowie das Investitionsgelt (ab 01.01.2011)

selbst an die Einrichtung zu zahlen. 

Gegenüber privat pflegeversicherte Bewohnerinnen und Bewohner und Beihilfeberechtigte rechnet die Pflegeeinrichtung das Entgelt auch für allgemeine Pflegeleistungen vollständig selbst ab. Die Bewohnerin/der Bewohner kann jedoch die private Pflegeversicherung anweisen, die von ihr zu erstattenden Leistungsbeträge unmittelbar an die Einrichtung zu zahlen.

7.10

Die von der Bewohnerin/dem Bewohner gem. § 7 dieses Vertrages geschuldeten Entgelte sind 14 Tage nach Rechnungserhalt zu zahlen.

7.11

Bei Umzug in ein anderes Pflegeheim ist für den Verlegungstag von der Bewohnerin/dem Bewohner kein Entgelt zu entrichten.

7.12

Bei Versicherten in der privaten Pflegeversicherung, bei denen gem. § 23 Abs. 1 S.3 SGB XI an die Stelle der Sachleistungen die Kostenerstattung in gleicher Höhe tritt, rechnet die Pflegeeinrichtung, die der Versicherte mit der Durchführung der Pflege beauftragt hat, die Pflegeleistungen mit dem Versicherten selbst ab.

Bei Sozialhilfeempfängern rechnet die Einrichtung direkt mit dem zuständigen Sozialhilfeträger ab.7.13

Eine Aufrechnung gegen Entgeltansprüche der Einrichtung mit Forderungen der Bewohnerin/des Bewohners ist nur zulässig, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

7.14

Nimmt eine Bewohnerin/ein Bewohner wegen der Ernährung durch Sondennahrung regelmäßig nicht an der normalen Verpflegung teil, so erfolgt eine Kürzung des Verpflegungssatzes um       €. 
8. Entgelterhöhung bei Veränderung der Berechnungsgrundlage

8.1

Die Einrichtung kann eine Erhöhung des Entgelts verlangen, wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage verändert hat und das erhöhte Entgelt angemessen ist. Gem. § 7 Abs. 2 Sätze 2 und 3 WBVG ist das mit den Pflegekassen und den Sozialhilfeträgern jeweils vereinbarte Entgelt als angemessen anzusehen. Entgelterhöhungen aufgrund von Investitionsaufwendungen des Heims sind nur zulässig, soweit sie nach der Art des Heims betriebsnotwendig sind und nicht durch öffentliche Förderung gedeckt werden.

8.2

Die Einrichtung hat der Bewohnerin / dem Bewohner eine beabsichtigte Erhöhung des Entgelts schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Aus der Mitteilung muss der Zeitpunkt hervorgehen, zu welchem die Einrichtung die Erhöhung des Entgelts verlangt. In der Begründung muss die Einrichtung unter Angabe des Umlagemaßstabs die Positionen benennen, für die sich durch die veränderte Berechnungsgrundlage Kostensteigerungen ergeben und die bisherigen Entgeltbestandteile den vorgesehenen neuen Entgeltbestandteilen gegenüberstellen. Die Bewohnerin / der Bewohner schuldet das erhöhte Entgelt frühestens vier Wochen nach Zugang des hinreichend begründeten Erhöhungsverlangens. Die Bewohnerin / der Bewohner erhält rechtzeitig Gelegenheit, die Angaben der Einrichtung durch Einsichtnahme in die Kalkulationsunterlagen zu prüfen. Die Einrichtung wird die von ihr beabsichtigte Erhöhung von Entgelten weiterhin rechtzeitig vor Aufnahme von Verhandlungen, unter Vorlage nachvollziehbarer Unterlagen, zur Prüfung der Angemessenheit der Erhöhung der nach heimrechtlichen Vorschriften gebildeten Bewohnervertretung vorstellen und dieser Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Ermäßigungen der bisherigen Entgelte werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu welchem die Absenkung mit den Pflegekassen bzw. den Sozialhilfeträgern vereinbart ist.

8.3.

Sind die formalen Anforderungen nach Ziffer 8.2 erfüllt und entspricht das erhöhte Entgelt gem. Abs. 1 den Vereinbarungen mit den Kostenträgern, besteht aber auf jeden Fall Anspruch auf Zustimmung zur Entgelterhöhung gegenüber der Bewohnerin/dem Bewohner.

9.  Leistungs- und Entgeltanpassung bei Änderung des Pflege- oder Betreuungsbedarfs

9.1.

Verändert sich der Pflege- oder Betreuungsbedarf der Bewohnerin/des Bewohners, erbringt die Einrichtung die entsprechend angepassten notwendigen Leistungen. Allerdings kann die Einrichtung in einigen wenigen Fällen den entstehenden Bedarf nicht erfüllen. Aus der gesonderten Vereinbarung gemäß § 8 Abs. 4 WBVG, die diesem Vertrag als Anlage 3 beigefügt ist, ergibt sich, in welchen Fällen eine Anpassung der Leistungen an einen veränderten Pflege- oder Betreuungsbedarf ausgeschlossen ist. 

9.2.

Wird die Bewohnerin/der Bewohner aufgrund des erhöhten Pflege- oder Betreuungsbedarfs in eine höhere Pflegestufe eingestuft, ist die Einrichtung berechtigt, durch einseitige Erhöhung gegenüber der Bewohnerin/dem Bewohner den jeweils nach diesem Vertrag vereinbarten Pflegesatz für die höhere Pflegestufe zu verlangen. Voraussetzung für diese einseitige Anpassung des Entgelts an die veränderten Leistungen ist, dass die Einrichtung der Bewohnerin/dem Bewohner gegenüber die Entgelterhöhung schriftlich mit einer Frist von sieben Tagen vor Wirksamwerden der Entgelterhöhung ankündigt und begründet. Die Ankündigung hat eine Gegenüberstellung der bisherigen und der aktuell notwendig zu erbringenden Leistungen sowie des bisherigen und des neuen Pflegesatzes zu enthalten.

9.3.

Die Bewohnerin/der Bewohner verpflichtet sich, die Heimleitung unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen, wenn ein Antrag auf Zuordnung zu einer höheren Pflegestufe gegenüber der Pflegeversicherung gestellt wird oder eine Änderung der Pflegestufe durch die Pflegeversicherung erfolgt. Unterbleibt diese unverzügliche Mitteilung aus von der Bewohnerin/dem Bewohner zu vertretenden Gründen und deshalb auch die Anpassungserklärung durch die Einrichtung nach 9 Abs. 2, ist die Bewohnerin/der Bewohner verpflichtet, der Einrichtung den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen, sofern die Einrichtung die Anpassungserklärung entsprechend 9 Abs. 2 unverzüglich nachholt.

9.4.

Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Bewohnerin/der Bewohner einer höheren Pflegestufe als der bisherigen zuzuordnen ist, so ist sie/er auf schriftliche Aufforderung der Einrichtung verpflichtet, bei ihrer/seiner Pflegekasse bzw. Pflegeversicherung die Zuordnung zu einer höheren Pflegestufe zu beantragen. Die Aufforderung ist entsprechend Ziffer 9.2 Satz 3 zu begründen; die Einrichtung wird diese Aufforderung auch der zuständigen Pflegekasse und bei Sozialhilfeempfängern dem zuständigen Sozialhilfeträger zuleiten (§ 87a Abs. 2 Satz 1 SGB XI). Weigert sich die Bewohnerin/der Bewohner, den Antrag zu stellen, so ist die Einrichtung berechtigt, ab dem ersten Tag des zweiten Monats nach Zugang der Aufforderung vorläufig den jeweils nach diesem Vertrag vereinbarten Pflegesatz der nächsthöheren Pflegestufe zu berechnen. Werden die Voraussetzungen für eine höhere Pflegestufe vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder dem von der Pflegeversicherung beauftragten Gutachter nicht bestätigt und lehnt die Pflegeversicherung eine Höherstufung deswegen ab, erstattet die Einrichtung der Bewohnerin/dem Bewohner den überzahlten Betrag unverzüglich; der Rückzahlungsbetrag ist ab Erhalt des jeweiligen Entgelts mit 5 Prozentpunkten zu verzinsen. Die Rückzahlungspflicht der Einrichtung besteht jedoch dann nicht, wenn die Höherstufung nur deshalb abgelehnt wird, weil die Bewohnerin/der Bewohner der Mitwirkungspflicht im Rahmen der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder dem von der Pflegeversicherung beauftragten Gutachter nicht nachkommt.

9.5.

Erfolgt eine Zuordnung zu einer niedrigeren Pflegestufe durch die Pflegeversicherung, ermäßigt sich das Entgelt ab dem Zeitpunkt, zu welchem die Bewohnerin/der Bewohner nur noch Anspruch auf die entsprechend niedrigeren Leistungen der Pflegeversicherung hat, auf den jeweils nach diesem Vertrag vereinbarten Pflegesatz für die neue Pflegestufe.

10. Datenschutz und Schweigepflicht

10.1

Die Bewohnerin / der Bewohner ist darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihre / seine  personenbezogenen Daten, soweit sie zur Erfüllung des Vertrages über stationäre Pflegeerforderlich sind, in der EDV-Anlage und der Pflegedokumentation der Einrichtung gespeichert und ggf. automatisch verarbeitet werden. Die personenbezogenen Daten werden nur den MitarbeiterInnen zugänglich gemacht, die diese für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen des Vertrages benötigen. Die Bewohnerin / der Bewohner hat das Recht, jederzeit Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten über sie / ihn gespeichert werden bzw. sind.

10.2

Die Einrichtung und ihre Mitarbeiter sind Dritten gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet; die Mitarbeiter wurden hierüber schriftlich belehrt.

10.3.

Alle weiteren datenschutzrechtlichen Belange ergeben sich aus der gesonderten Vereinbarung zu Anlage 4 dieses Vertrages.

11. Haftung

11.1.

Bewohnerinnen und Bewohner haften im Rahmen dieses Vertrages für vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden. Zum Schutz der Bewohnerin/des Bewohners empfiehlt die Einrichtung, eine Haftpflichtversicherung zur Abdeckung von Schadensersatzansprüchen mit einer Deckungssumme von mindestens 1 Mio. € pauschal für Personen- und Sachschäden und mit mindestens 25.000 € für Vermögensschäden abzuschließen. Dabei sollte das Schlüsselverlustrisiko  ausdrücklich mitversichert werden.
11.2.

Die Einrichtung haftet der Bewohnerin / dem Bewohner grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Eine Haftung der Einrichtung für die Beschädigung an Sachen des Bewohners besteht jedoch nur, soweit die Beschädigung durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten der Einrichtung oder ihrer Erfüllungsgehilfen, insbesondere ihrer Mitarbeiter verursacht worden ist; die Haftung für einfache Fahrlässigkeit wird insofern ausgeschlossen. Dies gilt nicht, sofern die Einrichtung zur Verwahrung von Sachen der Bewohnerin / des Bewohners verpflichtet war oder ein Verwahrungsvertrag über diese Sachen geschlossen wurde. In diesem Fall haftet die Einrichtung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

11.3

Falls Wertsachen der Bewohnerin/des Bewohners aufbewahrt werden sollen, bedarf dies einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. 

12. Infektionsschutzgesetz

Die Bewohnerin/der Bewohner wurde im Rahmen des Erstkontaktes darüber informiert, dass im Interesse anderer Bewohner eine ansteckende Lungentuberkulose (§ 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz) oder sonstige meldepflichtigen Krankheiten anzugeben sind. Sie/er erklärt, dass derartige Krankheiten nicht vorliegen. 

13. Vertragsdauer/Kündigung

13.1

Der Vertrag endet mit Ablauf der auf Seite 3 des Vertrages vereinbarten Dauer.

Das überlassene Zimmer ist am Tag des Vertragsendes bis um 12.00 Uhr zu räumen.

13.2 Der Vertrag endet auch, wenn der Bewohner stationär in einem Krankenhaus oder einer Reha-Einrichtung aufgenommen wird. 

13.3

Die Bewohnerin/der Bewohner kann den Vertrag aus wichtigem Grund jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn ihr/ihm die Fortsetzung des Vertrages bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zuzumuten ist.

14. Kündigung durch die Einrichtung

14.1.

Die Einrichtung kann diesen Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist zu begründen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

14.2

die Einrichtung den Betrieb einstellt, wesentlich einschränkt oder in seiner Art verändert und die Fortsetzung dieses Vertrages für das Heim eine unzumutbare Härte bedeuten würde,

14.3

die Einrichtung eine fachgerechte Pflege- oder Betreuungsleistung nicht erbringen kann, weil

a) die Bewohnerin/der Bewohner eine von der Einrichtung angebotene Anpassung der Leistungen an einen veränderten Pflege- oder Betreuungsbedarf nicht annimmt oder

b) die Einrichtung eine Anpassung der Leistungen aufgrund der gesonderten Vereinbarung gemäß §8 Abs. 4 WBVG (Anlage 3 dieses Vertrages) nicht anbietet

und der Einrichtung deshalb ein Festhalten an dem Vertrag nicht zumutbar ist,

14.4

die Bewohnerin/der Bewohner ihre/seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so gröblich verletzt, dass der Einrichtung die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann.

14.5

Wird die Kurzzeitpflege in der Einrichtung in „eingestreuten Betten“ im Sinne des § 7 des Versorgungsvertrages erbracht, so endet der Vertrag ebenfalls mit dem Zeitpunkt des Beginns einer „vorübergehenden Abwesenheit“ des Kurzzeitpflegegastes im Sinne des § 27 des Rahmenvertrages. 

14.6

Im Falle des Todes der Bewohnerin/des Bewohners endet das Vertragsverhältnis mit dem Sterbetag.

15. Beendigung des Vertrages, Rückgabe des Zimmers

15.1

Bei Vertragsende ist das Zimmer geräumt und mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Bei Schäden des Zimmers aufgrund schuldhaftem vertragswidrigen Gebrauchs des Zimmers durch die Bewohnerin/den Bewohner trägt diese(r) die Kosten der dadurch notwendigen Instandsetzung.

16. Besondere Regelungen für den Todesfall

16.1

Die Bewohnerin/der Bewohner weist hiermit die Einrichtung an, im Falle ihres/seines Todes folgende Personen zu benachrichtigen:

1.
Vorname  Name

Strasse, PLZ Ort

Tel.: Festnetz/Mobil
2.
            

     ,            

Tel.:      /     
3.
            

     ,            

Tel.:      /     
16.2

Die Einrichtung ist berechtigt, den Nachlass, unabhängig von der erbrechtlichen Rechtslage, an folgende Personen auszuhändigen:

1.
Vorname  Name

Strasse, Ort Tel.
2.
            

     ,            
17. Schlussbestimmung

Eine etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt seine Rechtswirksamkeit im Übrigen nicht.

Ort, Datum
:
     ,      
___________________________



       Bewohnerin/Bewohner

___________________________
    

 
__

ggf. Betreuer/Bevollmächtigter    
           Leitung Seniorenzentrum
 


Kurzzeitpflegevertrag
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